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Teilnahmebescheinigung 
zur Vorlage nach Ziff. 5 ZertRiLi [AGT], FBRiLi [DStV] 

 
Wir bestätigen Ihre Online-Teilnahme an der 8. AGT-Spezialtagung „100 Jahre Rheinische Tabelle: 
Tradition, Wandel und die Reform 2025“, durchgeführt von der Arbeitsgemeinschaft Testamentsvoll-
streckung und Vermögenssorge e.V. in Kooperation mit dem DNotV am 14.03.2025 in Köln. 
 
Themen: 
• Testamentsvollstreckervergütung vor dem und im BGB  

Prof. Dr. Karlheinz Muscheler, Emeritus der Ruhr-Universität Bochum 
 

• 1. „Die Mutter“ (Die „Rheinische)“  
Notar Dr. Peter Schmitz, Köln 
 

• 2. „Die Tochter“ (Vergütungsempfehlungen des Deutschen Notarvereins – Fortentwicklung der 
„Rheinischen Tabelle“) 
Prof. Dr. Stefan Zimmermann, Ehrenpräsident des Deutschen Notarvereins, Notar a.D, Köln und Prof. 
Dr. Wolfgang Reimann, Notar a. D., Regensburg  
 

• 1. Die anderen Tabellen 
Dr. Ina Maria Pernice, Maître en Droit, Zertifizierte Testamentsvollstreckerin (AGT), Köln 
 

• 2. Die Zeitvergütung 
RA Eberhard Rott, FA für Erbrecht, FA für Steuerrecht, Bonn, Vorsitzender der AGT 
 

• 3. Die Vergütungsanmerkungen der AGT 
RAe Eberhard Rott, Dr. K. Jan Schiffer, Bonn, Mitglieder des Vorstandes der AGT 
 

• 4. Die Enkelin – die Empfehlungen des Deutschen Notarvereins für die Vergütung des Testaments-
vollstreckers 2025 
Notare Dr. Stefan Schmitz, Bonn und Dr. Christoph Röhl, Hauzenberg und Wegscheid 

 
Zeitdauer ohne Pausen: 6,75 Stunden (inkl. Podiumsdiskussion) 
Die Veranstaltung wird als Fortbildungsveranstaltung (6,75 h) anerkannt für Zertifizierte Testamentsvollstrecker (AGT) 
sowie für Fachberater Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung (DStV e.V.). Für Fachanwälte für Erbrecht ist 
die Tagung geeignet. Die Durchführung der Hybrid-Fachtagung erfolgte in Kooperation mit Fachseminare von Fürsten-
berg unter Verwendung der Software GoToWebinar. Die Interaktion der Teilnehmer mit den Vortragenden sowie der 
Teilnehmer untereinander während der Fortbildungsveranstaltung war sichergestellt und der Nachweis der durchgängi-
gen Teilnahme wurde erbracht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Eberhard Rott 
Vorsitzender der AGT 
RA/FAStR/FAErb 
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